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Gesetzgebender Rath, -7. May.
(Fdrtsitzung.

(Fortsetzung des Munizipalilätsberichleö.)

Sie stüztstch anfdie vormaligen Uebungen, kraft wcl.
chen eine Behörde, die chmaligc Gemeinde, jezt also
nach ihrem Ennessn die Gemejndskammcr, vorschlug,
und eine zweyte Behörde, ehemals der Amtmann,
jezt also nach ihressBegriffen dieMunizipalität, die Vor.
schlage bestätigte, nnd sieht die Erfordcrniß der Besrä-
tigung der Vögte und der Bekräftigung ihrer Nechnun-
gen durch eine dritte Behörde, nemlich das Distrikts-
gcricht, als eine unnöthige, die Kosten für die Pupillen
und die Lasten für die Vögte vermehrende Einrichtung an.

Nach dem Ermessen Euercr Cowmißlon ist die Vor-
schrift des Gesetzes über den speziellen Gegenstand der

Ernennung und Bestätigung der Vögte, und der Be»
krästiqung ihrer Rechnungen deutlich, und die Erklärung
diesis Gesetzes ab Seite der Mimizipalilät Word durch-
aus grundlos, so wie hingegen das derselben entgegen,
gcstzte Begehren des Distriktsgerichls Hochstellen gänz,
jich in demselben begründet ist.

,s. In Betreff der nemlichen Artikel werffen ferner
die Munizipalitäten Vauillon und Roßiniere, Canton
Leman, bey weichen die Beeidigung der Bormünder
gebräuchlich ist, die Frage auf: wem, ob dem Di-
strirtsgericht oder den Munizipalitäten, diese Befugniß
zustehe? und äussern den Wunsch, daß es zu Verwinde,
»ung der Kosten für die Pupillen und der Last für den

Vormund, den lczteru zugesprochen werden möchte.

Diese Begehren sind allbcreits von Euerer Civügesetz-

gebungs-Commißion untersucht und es ist von ihr darauf

angetragen worden, denselben zu entsprechen. Ungeach-

«et auch der Actus der Beeidigung zu den Attridntionen
»er richterlichen Gewalt gerechnet wird, so jedennoch,

in so lange wenigstens als keine nahegelegene gericht-

Ziehe Behörde in der Person von Friedensrichtern aufge»

ßellt seyn wird, trägt Euer? Commißion kein Bedenken,

Ihnen die Annahme des in dein Gesitzvorschlag der

Civitgesetzgebnngs-Commißion, aufgestellten Grundsatzes

emiurathen.

V- Eine zweyte, in der Petition von Danillon ent-

Halten?, sufdiese Gesetzartikel Bring habende Einfrage,

«uf welckie die Civrlcsmmißion keine Rücksicht genom-

men zu haben scheint, besteht darin: Ob die Vor-
münder bey der ß Sa vorgeschriebenen Bckeäfttguiig
d, r Rechnungen durch die Drstriktsgerichte gegenwärtig,

fty!! müssen oder nicht.?

Ausser in denjenigen Fällen, wo mündliche Eriäute.
rungen zur richtigen Beurtheilung einer Rechnung noth,
wendig seyn mögen, scheint zwar die Gegenwart der
Vormünder bey Ablag ihrer Rechnungen nicht crfor.
derlich; unterdessen, wen» man weiß, welcher Druck
zuweilen von den Vormündern gegen ihre.Pupillen aus»
geübt wird und wie oftmals die aus dem Verwand»
schafts - oder BekanntschastSkreis des Vormunds genome
mencn Constiluentcn denselben schonen und selbst ans'
Kosten des Pupillen Vermögen zu zehren wissen, so

'

bedarf es nicht nur einer obern Behörde, die von
AmtSwegen die Verhandlungen des Vormunds und sei.
ncr Cousilluentcn untersucht, sondern auch, daß diese

Behörde im Fall sey, sowohl den durch den Dorfma,
tadorismus furchtsam gemachten Pupillen als den Vor.
mund selbst, über alles was ihm aussän mag, ;n
befragen, und dieß kann nicht wohl anders geschehen,
als wnm Pupill und Vormund der Bekräftigung der
Rechnung selbst beywohnen. Die mehreren Kosten die»
ser Formalität werden im Allgemeinen den Pupille»,
durch die dadurch bewürkte mehrere Sorgsall in Ver.
waltung ihrer Güter reichlich ersezt werden.

Aus diesin Bemerkungen der Commißivu über die
> verschiedenen, auf den Gegenstand der Vormundschaften

Bezug habenden Bittschriften, werden Sie B. Gesetz,
geber ersehen, daß dieselbe die vormundschastliche Po»
tizey den Munizipalitäten, unter der Oberaufsicht der
gerichtlichen Behörde, beybehalten zu sehen wünschte;
Euere Commißisn glaubt aber, dieser Gegenstand er»

fordere sowohl überhaupt als besonders in Rücksicht auf
die Verhältnisse der Munizipalitäten zu den gerichtlichen
Behörden nähere Bestimmungen, die in einem beson»

dern Gesetz entwickelt zu werden verdienten, daher sie

emestheils darauf anträgt, in dem Munizipalilätsgcsetz
lediglich den Grundsatz aufzustellen: Daß dieser Be»
hörde unter Aufsicht der gerichtlichen Gewalt die vor«

mundschastliebe Polizcy zustehe, andcrsthcils aber Ih-
nen B. G. seiner Zeit einen Gesitzcsvorschlag, diesen

Gegenstand betreffend, vor; -legen die Ehre haben wirb.
c. Ein dritter Gegenstand von Reklamationen und

Einsingen, rückstchtllch auf die Attributionen der Mnni»
zipalitälen, liegt in den Petitionen, der DistrictSgerichw
Höchstetlen und Lenzburg,, welche die Frage rege

chen: Ob den Munizipabraten, kraft der ihnen zuste,

henben Poltzeygewad, à Ltrafrecht bey Poiizcyvergs.
hen zustehe?

Diele Frage ist nach den Begriffen Eun-tr ssommiK

> Mi, durch das Muinzjpalitätsgesitz deutlich entschieden î
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Nicht nur ist kein Artikel desselben, der diesen Behör,
Vei, ein Strafrechc zuspricht, sondern der Abschnitt. 4.
von Polizeyvergchen, schließt durch die deutliche Besinn,

mung, wie die Munizipalitäten sich bey dcrley Fällen

zu verhallen haben, jedes Strafrecht derselben aus.

Nu» B. G. ist zwar nicht zu läugncn, daß die Erthei.
timg dieser Bcfugniß an die Munizipalitäten, da wo
sie von leidrnschaftlvsen, unparlhcyischcn, ordnungSlie.
denden Männern desezt sind, tue Bande der gesellige»

Ordnung, welche durch die von der Unwissenheit Miß.

deuteten und von der Leidenschaft mißbrauchten Grund-
sake l nscr.r Verfassung so sehr erschlosst sind, ftstge.

hatten und manche ttnfugen vermieden worden wären.

Es ist eben so wenig zu läugncn, daß, selbst wenn die

Munizipalitätcn ihre geschlichen Obliegenheiten mit Ei-
fer erfüllen, bey der mangelhaften Zusammensttzung der

Disic,kcsgcuchft im Allgemeinen und besonders bey der

Langsamkeit der gerichtlichen Formen in einem grossen

Tycil der Schwtttz, die Handhabung einer zur Sicher-
heit und Bequemlichkeit der Bürger nothwendigen Po
lizey unmöglich ist; allen, bey der nur zu wahren Bor.
aussctzuug, daß eincslhcils die Beamte» eines allzu

eingeengten Bezirks, wo sie von allen denen, über die

ihre Poiizeyaufsichl sich erstreckt, gekannt sind und mit
den mehrsien in Verhä anissn stehen, die sie oft um ihrer
selbst willen genöthigel sind zu schonen, nie die behö.

rize Kraft haben können, um mildem nöthigen Eiser,
den gegen das Allgemeine kämpscndcn Leidenschaften und

Privatmteresse die Stirne zu bieten; baß anderstheils
an vielen Oelen das Pnoatinteresse des Munizipalbcam-
ten selbst sehr genau mit der Nachsicht gegen pv!izey-vi-

drige Handlungen verwoben ist; daß endlich Vorliebe,
Leidenschaftlichkeit und Parthcylichkeit das allgemeine

Erblheit eines in der Civilisation noch nicht weit vor-
gerückten Volkes ist. Bey allen diesen durch die Ersah,

rung bestätigten Voraussetzungen scheint es Eurer Com-

Niißivn unausweichlich, daß die Ertheilung des Straf-
rechts für Polizeyvergchen an die Munizipalitäten, im
Allgemeinen sowohl die Polizeyunfugen begünstigen,

als aber hie uns da einen drückenden OrisSespolismuS

bewirk n würde; sie rathet ihnen B. G. daher an,
von dem Grundsatz nicht abzuweichen, daß das Straf-
recht über die Polizeyvergchen ausschließlich den gericht.

lichen Behörden zustehe und nur die Aussicht den Mn-
wzipalitätcn übertragen seyn solle.

Allein B. Gesetzgeber: wenn diese Aussicht ihr m
èeabsichtclen Zweck erreichen soll, s» müssen d,e An-
«eu, unter denen sie ansgcülch wird, nicht so wie

es gegenwärtig der Fall ist, von einer Art seyn, daß
das Ansehen der Munizipalitäten nothwendig compro-
mittiert wird, denn dadurch wird Muthlosigkeil und
Lauigkeit in Erfüllung ihrer Wichten bewürkl.

Weg also» B. G. mit der Form, weiche die Mu»
nizipalitäten zu Klägern gegen den eines Polizeyverge-
Heus Beschuldigten macht, die sie ausstzt, sich mit
demselben vor den Disteiklsgerichtcn herumbalgen zu
müsst», und gegen einen in den Rauken der Chicane
abgefeimten Fceoler den Kürzern zu ziehen.

Statt dieser Form schlägt Ihnen Euerc Commißion
vor: den Munizipalitäten das Recht zu ertheilen und
die Pflicht aufzulegen, über Po'uz yvergchen, die ihnen
zur Kunde gelangen, eine vorläufige Untersuchung an-
zustellen, über die Frage, ob sch ildig? eine Urkunde
auszufällen, und diese pcäcognicoristhen Akten an die
gerichtliche Behörde zu überstnd-n, welche denn ohne
ferneres Zuthun der Mumzipalaäl, die Sache fortsetzen
und die Strafe ausweechrn soll.

Es ist dcese Form in Betreff der Sachpoüzey, die
den Munizipalitäten z» besorgen obliegt, die ncmliche,
welche in Betreff dec Vergehen der kocreîlionrllen Po.
lizey und der Criminalvergchcn von den Beamten der
Vollziehung befolgt wird. Sie haben das Recht de?

Abnahm der Anzeigen, der vorläufigen Untersuchung,
und wenn die Anzeige sich zu ccwahren scheint, tue
Pflicht der Verweisung der Sache au den Richter.

Denn aber B- G. überhaupt Polizey und befoud es
niedere Pslizcy gehandhabt werden soll, so erfordert es
Schnelligk it in dec Administration der Srraftustitz m?o
sachkundige, von aussen Umstand n unabhängige par,
theylose Richter. Diesem E focder.-.iß B. G. emspre.
chen vber unsere Dtstriklsgcrichce durchaus nicht. Dw
Zahl ihrer Glieder ist zu groß, ihre Formen zu laug,
wicrig, als daß ein schneller Gang in ihren Berathungen
möglich wäre; sie versammeln sich allzu stften, als daß
die Straft dem Vergehen auf dem Fuß folgen könnte;
sie drücken auch oft durch die an sie zu bezahlenden
Spötteln, den reuigen Frevler über das Maaß fà?
Straft. Was ihre Zusammensetzung betn ft, so ist sie

im Allgemeinen durchaus im Geist der Muuizipaliläien.
Wo ist hinlängliche Sachkunde, wo ist Kraft, weder
an Drohungen, noch an das Scheelsehcn der Nachba,
reu, noch an die Besorgnisse unerwarteter Wk.dersw,
geltung sich zu kehren? wo ist die Gewissenhaftigkeit,
nur das Vergehen und das Gesetz, und nie den Wann,
stiae Familie, feine Kmöer oder andere Vrrhältniss/
im Auge zu haben? wo, à Allgemeinen genomme»? »
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stud diese wesentlichen Clgenfthasten eines guten Polizcy,

richters in unsern Distriktsgerichte» anzutreffen? So i

lange also daö Polizeystcascecht ihren Händen anvcr-

leant ist, läßt sich wahrlich an keine erträgliche Polizey

denken; lnw Ihr B. G., und die Vollziehung und die

Vcrwaitungskammern machen vergeblich die heilsamsten

Gesetze, Verordnungen und Reglement?. Eucre Com-

Mißion trägt daher darauf an, daß der Cioilgesetzge.

b'ungs - Commißwn von nun an der Auftrag ertheilt

werde, mit Beschleunigung über eine bessere Orgamsa-

lwn des Gerichtswesens in Beziehung auf Handhabung
der Polizei) such zu berathen, und zu dem End sich von der

Constitiitioiiseommißwn ihre Ideen über die Orgauisa-

t!on des Gerichtswesens überhaupt vorlegen zu lassen.

Eucre Ccnnmßion zweifelt nicht daran, daß nicht auch

nut der neuen Einrichtung die Actus der freywiiligcn
Gerichtsbarkeit und die Oberaufsicht über die Mumzi-
po.litäten in Betreff der vormundschastlichen Polizey sich

verbinden lassen ;, und wenn sie so sehr darauf dringt,
baß diese Attridutionen der richterlichen Gewalt vorbe-

halten bleibe», so geschieht es weit eher in Beziehung

auf eine neu Zu organisierende richterliche Behörde, als

iu der Absicht, solche den Dlstriktsgerichten zu überlassen.

II.
Ein zweyter Gegenstand, rücksichtlich dessen dem Ge.

sitz vom 15. Henning 179? Mängel vorgeworffen wer-

den, betrift die Rcsponsabilltät der Mmiizipalitäten
und Gcmeindskammer» überhanpt, in Betreff der zweck-

mäßigen Verwaltung undVerwendung derGemeindgüter.

Es macht ncmlich die Vollziehung in zwey Botschaf,

ten, vom 20. Jcnner und 20. May 1800, die Gefetz-

gebunq aufmerksam, baß sie keine gesetzlich bestimmte

Gewalt in Händen habe, um Munizipalitären und Gc-

meindskammern in die Schranken ihrer Pflicht zurück-

zuweisen.
Diese 'Rüge scheint Euerer Commißion allerdings be-

gründet, und sie tragt kein Bedenken, darauf anzutra-

gen, daß der vollziehenden Gewalt die Befugniß der

Zurechtweisung, Einstellung und Entsetzung derjenigen

Mumzipalltäten und Gemeindskammern, die in Erfül-
inng ihrer Pflichten saumselig sind, eingeräumt werbe.

(Die Fortsetzung folgt.)

An zeige.
Die B- Nccf U csm/,. von Et. Gallen, Gewalthaber

von Bürger Heywood und Lougworth, patentirte Kim st-

Zer, für die Wollen - Fasen — —- von allen

Báumwollcmvgaren, ans englische Act wcgziibrcimen,

anerbieten allen helvetischen Kaufleuten und Fabrikanten
ihre Dienste in folgenden Preisen:

Glatte und gestreifte M 0 usseline. '

4 von No. 60 und gröbcrem Garn fabnzirt,
die Z Staab a 12 krs

ob 6c, bis auf die feinsten 1? —>
in gleicher Proportion i;u. 18 —>

bits diro 18 u. 22 —
dito dito .22 u. 26 —
dito dito - 2<ZU. zo —

Vrochirte Mousseline.
4 in oben gemeldlcr Proportion 14».-6 —>

4 ditv dito I6U.20 —
dito dito .> 2c>u, 24—
dito dito 26 u. ;c> —i
dito dito zc>u. ;6 —
Gestiktê Mousseline.

Ganz gering-
Mittel-und feine Qualität

in gleicher Proportion
dito dito
dito dico

Die Mousseline Halstücher jeder Art, in gleichen Vcr,
hällniß nach dem Eilciimaaß und der Gattung der Waa-
rcn, in gleichen Preisen wie bemerkte Artikel. Von
andern Artikeln, wie Baumwollcntücher, Mousselinette,
Bazin w. w. wird eine vcrhäitmßmäßige Pmsnote her»
ausgegeben, sobald derlcy Waaren zum Decotlonwen
eingeliefert werden.

Esssst zu bemerken, daß alle Waaren roh, so wie
man sie auf die Bleiche giebt eingeliefert werden müs-
sen, und daß die Unternehmer alle von der Brennung
herrührende Beschädigungen vergüten.

Die Werkstatt von diesem Etadl-ssment ist in Ror»
schach im Kloster Mariaberg. Die Waaren aber werde»
in St Gallm in ihrem Handlungscomptoir augenomm
und abgegeben.

Ohne Ausland wird man sich beschäftigen, ein gleiches

Etablissement am Zürchersee und so nahe an der Sradt,
als die Localität es erlaubt, anzulegen, welches daim
seiner Zeit auch bekannt gemact'l werden wirb.
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D r u k f e h le r.
Im St. ;8». S. 272. Die Bevölkerung des Bezirks

/e /.ac im Cauton Frcyburg beträgt 6L2Z
und »lch.t 4LZL Seele».
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